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1. Mitgliedschaft 
 

▪ Aufzahlungen in ein höheres Servicepaket können auch unterjährig vor Inanspruchnahme der 
Vorteile jederzeit getätigt werden. Eine nachträgliche Aufzahlung in ein höheres Servicepaket 
ist jedoch für ein zu diesem Zeitpunkt bereits eingetretenes vorteilsauslösendes Ereignis nicht 
möglich. 

▪ Die Rotkreuz-Card Mitgliedschaft stellt eine personenbezogene Einzelmitgliedschaft dar. 
▪ Die Laufzeit der Mitgliedschaft der Rotkreuz-Card Tirol besteht bis auf Widerruf. 
▪ Der Beitrag zur Rotkreuz -Card wird wie vereinbart von Ihrem persönlichen Konto abgebucht 

oder muss per Zahlschein einbezahlt werden. Gültig ist das Datum der Einzahlung. 
▪ Die Mitgliedschaft kann unterjährig jederzeit gekündigt werden. Hierfür wenden Sie sich an Ihre 

zuständige Rotkreuz-Bezirksstelle, den Landesverband oder an die kostenlose Servicehotline 
0800 010 144. 

▪ Bitte geben Sie uns Namensänderungen, Adressänderungen etc. bekannt, damit wir den Erhalt 
der Rotkreuz-Card garantieren können. 

▪ Bei Firmenmitgliedschaften gilt die Mitgliedschaft nicht auf das gesamte Unternehmen, sondern 
nur auf die eine Einzelperson. 
 

2. Familienmitgliedschaften 

Für eine geringe Aufzahlung gelten sämtliche Vorteile Ihres Rotkreuz-Card -Paketes auch für Ihren 
im selben Haushalt lebenden Ehe- bzw. Lebenspartner sowie für Ihre Kinder bis zum vollendeten 26. 
Lebensjahr für ein ganzes Jahr lang.  

▪ Nicht gelten Familienmitgliedschaften für Großeltern oder Enkelkinder 
▪ Bitte geben Sie unbedingt die mit zu versicherten Personen unter Tel. 0800 010 144 bekannt 

 

3. Rückholtransporte in die Heimat 

Die Kosten für einen Transport nach einem Unfall oder einer Akuterkrankung  vom 
Erstversorgungskrankenhaus in ein Heimatkrankenhaus werden von den Sozialversicherungen nicht 
getragen. Wir übernehmen –  je nach Mitgliedschaftspaket und medizinischer Durchführbarkeit – 
bis zu 75% der Kosten (gilt nicht für eventuelle Selbstbehalte d er Kassen) für derartige 
Rückholtransporte innerhalb Österreichs. 

▪ Rückholtransporte sind Transporte von einer österreichischen Krankenanstalt zu einer dem 
ständigen Wohnsitz nahegelegenen Krankenanstalt. Rückholtransporte an den ständigen 
Wohnsitz selbst (Heimtransporte) sind nur innerhalb Tirols möglich. In beiden Fällen muss dem 
Transport unmittelbar ein stationärer Krankenhausaufenthalt nach Unfall oder einer 
Akuterkrankung vorangegangen sein. 

▪ Bei chronischen Erkrankungen können Rückholtransporte nur bei plötzlicher Verschlechterung 
dieser Erkrankung und bei medizinischer Notwendigkeit ermäßigt durchgeführt werden. 

▪ Die Vergünstigungen bei Rückholtransporten können nur bei Inanspruchnahme der 
Dienstleistungen des Roten Kreuzes Tirol berücksichtigt werden. Um die Organisation von 
Verlegungstransporten kümmert sich in der Regel das Krankenhaus. Der Transport muss 
rechtzeitig bei der Rettungsleitstelle angemeldet werden (Tel.: 14 8 44 ohne Vorwahl aus ganz 
Tirol). Eine vorherige Abklärung (Bettenzusage) im Zielkrankenhaus muss vom 
Abholkrankenhaus abgeklärt werden. 

▪ Der Schutz durch die Rotkreuz -Card tritt subsidiär in Kraft, sofern die tatsächlichen 
angefallenen Kosten nicht von anderen Risikoträgern (Sozialversicherungen, private 
Versicherungen, Kreditkarten, etc.) übernommen werden. 

 



Weiters abgedeckt sind je nach Mitgliederpaket 25/50 oder 75%: 

▪ Domizilwechsel (Verlegung des Wohnsitzes in ein Alten‐ bzw. Pflegeheim). 

▪ Transporte (hin‐ und zurück) im Rahmen einer Kurzzeitpflege in ein Pflegeheim. 
▪ Notwendige Transporte nicht versicherter Personen (Inhaber einer Rot Kreuz Card die über 

keine Sozialversicherung bzw. anderweitige Absicherung verfügen). 
▪ Die Leistungen der Rotkreuz -Card sind nicht anwendbar bei regelmäßigen, dauernden 

oder medizinisch nicht indizierten Transporten (etwa bei Fahrten zu Tagesheimstätten, 
Familienbesuchen, Anpassen von Heilbehelfen, etc.) sowie bei Transporten zu/von Reha- 
und/oder Kuraufenthalten. 

 

4. Erste-Hilfe-Kurse 
 
▪ Alle vom Roten Kreuz Tirol angebotenen Erste Hilfe Grund- & Auffrischungskurse, Erste Hilfe 

Führerscheinkurse sowie Erste Hilfe Kindernotfallkurse sind für aktive Mitglieder –  je nach 
Rotkreuz-Card -Paket –  kostenlos bzw. um 25% bis 50% ermäßigt. 

▪ Ausgenommen davon sind Erste-Hilfe-Kurse vom Jugendrotkreuz, welche im Rahmen einer 
schulbezogenen Veranstaltung abgehalten werden. 

▪ Ausgenommen davon sind Erste-Hilfe-Sonderformate (EH-Outdoor, etc.). 
▪ Ausgenommen davon sind E rste-Hilfe-Kurse, welche von Firmen für ihre Mitarbeiter 

abgehalten werden, da es sich bei der Rot Kreuz Card immer um eine Einzelmitgliedschaft 
handelt. 

  

5. Betreuungsdienste 
 
▪ Wir bieten Ihnen ein kostenloses Informations ‐ und Beratungsgespräch zu den sozialen 

Betreuungsdiensten des Roten Kreuzes in Tirol (Hausnotruf, Rufhilfe, Heimhilfe, 
Besuchsdienst, Sozialbegleitung, etc.). 

 

6. Betreutes Reisen 
 
▪ Für aktive Mitglieder ist der Zubringerdienst zum betreuten Reisen kostenlos. 
▪ Ausgenommen davon sind Reiseveranstaltungen, die nicht vom Österreichischen Roten 

Kreuz angeboten- und durchgeführt werden. 


